
 (ID 1171) 
Synopse 
 
Änderung Verordnung zum Steuergesetz 2015/2 
 

Geltendes Recht [M05] Ergebnis 1. Lesung RR vom 21. Oktober 2014 

 Verordnung 
zum Steuergesetz 

 Der Regierungsrat des Kantons Zug, 

 gestützt auf §§ 7 Abs. 4, 14 Abs. 4, 20 Abs. 2, 54 Abs. 4, 156, 158 Abs. 1 und 
233 des Steuergesetzes vom 25. Mai 20001), 

 beschliesst: 

 I. 

 Verordnung zum Steuergesetz vom 30. Januar 20012) (Stand 1. Januar 2015) 
wird wie folgt geändert: 

§  36 
Skonto 

 

1 Natürliche Personen, die bis zum 31. Juli des laufenden Steuerjahres die ganze 
provisorische Jahressteuer bezahlen, erhalten einen Skonto von 2 Prozent. 

1 Natürliche Personen, die bis zum 31. Juli des laufenden Steuerjahres die ganze 
provisorische Jahressteuer bezahlen, erhalten einen Skonto von 1 Prozent. 

2 Die Finanzdirektion kann den Skonto bei wesentlich geänderten Verhältnissen 
auf maximal 3 Prozent erhöhen. 

 

3 Juristische Personen haben keinen Anspruch auf einen Skonto.  

 II. 

 Keine Fremdänderungen. 

 III. 

 Keine Fremdaufhebungen. 

                                                      
1) BGS 632.1 
2) BGS 632.11 

http://bgs.zg.ch/data/632.1/de
http://bgs.zg.ch/data/632.11/de
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 IV. 

 Diese Änderung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

 Zug, ... 

 Regierungsrat des Kantons Zug 
  
Der Landammann 
Beat Villiger 
  
Der Landschreiber 
Tobias Moser 
  
Publiziert im Amtsblatt vom ... 

 


